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Gemeinde

Gem. * Fl-stck. * Flur

Anschrift

Obj.-Dok.-Nr.

Bobritzsch-Hilbersdorf

Bobritzschtalstraße 106

Oberbobritzsch * 321d

Feuerlöschgerätehaus; zweitältestes Spritzenhaus der Gemeinde, weitgehend original erhalten, von großer 
ortsgeschichtlicher sowie baugeschichtlicher Bedeutung

Kurzcharakteristik

1931 im Auftrag der Gemeinde Oberbobritzsch als Feuerlöschgerätehaus erbaut. Die Bauleitung und 
Bauausführung übernahmen die Maurermeister  Kempe u. Köhler sowie der Zimmermeister Friedrich 
Böhme aus Oberbobritzsch. Der zweigeschossige Putzbau mit Natursteinsockel und  Toreinfassungen aus 
Klinkern mit abschließendem Walmdach blieb weitgehend original erhalten. Er dokumentiert eindrucksvoll 
architektonische Auffassungen seiner Entstehungszeit, die u. a. durch den Heimatstil beeinflusst wurden. 
Die Bauentwurfszeichnung zeigen, dass im Erdgeschoss ein Motorspritzenraum mit drei Garagentoren 
sowie eine Kochlehrküche untergebracht werden sollten. Die Gestaltung lässt vermuten, dass von 
vornherein geplant war, dass der Raum zur Unterbringung der "Motorspritzen" vergrößert  und somit max. 4 
Fahrzeuge untergestellt und dann auch die gleiche Anzahl Garagentore  eingebaut werden könnten, ohne 
die Gestaltung des Hauses verändern zu müssen. Vor einigen Jahren erfolgte eine behutsame Sanierung 
unter weitgehender Wahrung des ursprünglichen Erscheinungsbildes und der originalen Bausubstanz. 
Neben der baugeschichtlichen Bedeutung als Bauzeugnis der vom Heimatstil beeinflussten Architektur der 
1. Drittels des 20. Jh. erlangt das Gebäude auf Grund seiner fortdauernden Nutzung als 
Feuerwehrgerätehaus eine große ortsgeschichtliche Bedeutung.

LfD/2015  

Denkmaltext

1931 (Feuerlöschgerätehaus)Datierung

Landesamt für Denkmalpflege SachsenAusweisungsstelle

F 09305892 A

2015

Weser, Gerd

FeuerlöschgerätehausBeschreibung

Fotograf

Aufnahmejahr

Fotonummer

Seite 1 von 2



Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

Seite 2 von 2


